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Die Laienpredigt ımmer och eın Tabu?

Die Verkündigung des Wortes Gottes, zumal 1n der SOMN un testtäglichen
Eucharıistiefeier, 1st eıne der wichtigsten Aufgaben der Kırche (vgl. Liturgiekon-
stiıtution 35 un: 52) Angesichts der Tatsache des katastrophalen Priestermangels
WIFr d deshalb die Frage ımmer dringlicher, Laıen, die dieselbe theologische
Ausbildung erhalten haben W1€e jeder Priester, VO Verkündigungsdienst 1n der
Mef{fifeijer auf Dauer ausgeschlossen seın sollen.

Der grundlegende Neuansatz 1mM Konzıil

FEın Blick 1n die einschlägıgen Dokumente des Zweıten Vatiıkanischen Konzıls be-
lehrt rasch darüber, da{ß damals eınen solchen Ausschlufß keineswegs yedacht
W AaTl. Die Kırchenkonstitution (EG) hat schon dadurch, da{fß S1e VOL jeglicher Be-
trachtung der 1erarchie dıe Kırche VO der Hl Schriftt her als olk Gottes be-
schreıbt, die Laien 1n iıhrer ogrundlegenden Bedeutung aufgewertet. Mehr och

wıdmet den Laı1en eın eigenes Kapitel. Darın wiırd nıcht L1UTLT 1n herkömmli-
cher Weı1se ıhr Weltdienst gewürdigt, sondern auf rund VO Tauftfe un: Fırmung
ıhre eigenständıge Berutung hervorgehoben, die sıch Ww1e selbstverständlich auch
auf den Verkündigungsdienst beziehen kann; nehmen doch die Laı1en SCHNAUSO W1e€e
die Kleriker prophetischen Amt Christ1 te1l. Daher heißt CS in 35 Durch
das Wort Christi]ı belehrt un! durch die Sakramente bestärkt, „werden die Laıen
vültige Verkünder des Glaubens die erhoffenden Dınge (vgl. ebr DE
WECI1N S1e MmMI1t dem Leben AaUsS$ dem Glauben ohne Zögern das Bekenntnis des lau-
bens verbinden“ Auf diese Weı1se ertuüllt Christus „Sse1In prophetisches Amt nıcht
1L1UT durch die Hıerarchie RN sondern auch durch die Laıen. S1e bestellt deshalb

Zeugen un: rustet sS$1e mıiıt dem Glaubenssinn un der Gnade des Wortes aus.“
Es soll deshalb, zumal WEENN 6S „geweıhten Amtstragern” mangelt, unbedingt
Laıien geben, die sıch 7B durch en Theologiestudium un: den Erwerb akade-
miıscher Grade für die Verkündigung der Botschaft Christiı Kompetenz C1WCI-

ben (LG 35)
Wıe sehr den Konzilsvätern die eCu«r“ Sıcht der Laıen Herzen lag, sıeht INan

daran, da{ß S1e zusätzlıch ZUrFr Kırchenkonstitution e1in eigenes La:endekret (AA)
veroöfftentlichten. Fur die prinzıpiell möglıche UÜbernahme des Predigtdienstes 1St
Ort eın Passus 1n Artikel VO oroßer Bedeutung: Dıi1e Heilssendung der Kırche
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un! aller iıhrer Mitglieder, „die Botschaft Christı der Welt durch Wort und Jar
bekanntzumachen, geschieht vorzüglıch durch den Dienst des Wortes un! der
Sakramente, dem auch die Laıien ıhren bedeutsamen Anteil ertüllen ha-
ben, damıt S1e ‚Mıtarbeıter der Wahrheit? 5 Joh sejen“. Der Text betont, CS

gebe für die La1ı1en „unzählige Gelegenheiten ZUur Ausübung des Apostolates der
Evangelısierung un! Heilıgung“, un: ZW ar nıcht 1Ur 1MmM Zeugn1s des Lebens, SO11-

ern auch be1 vielen Anlässen, Christus „mıit seınem Wort verkünden“. Die
Konzilsväter scheinen die Laı1en Z Verkündıgung des Wortes Csottes regelrecht
THIHNURICH: Ja autffordern wollen, enn das Dekret tragt keine Bedenken, das
Pauluswort: „Weh mır, WE ıch das Evangeliıum nıcht verkünde“ Kor 9,16)
den Laıen 1ın solcher Weiıse Gehör bringen, dafß sS1e siıch fast schon gedrängt
fühlen müßten, die Verpflichtung rABER Predigt übernehmen.

Der Dienst der Verkündigung als eın vewiıchtiger eıl des Lai1enapostolats 1St 1n
der Sıcht des Konzıls eıne wertvolle und 1n der heutigen eıt notwendige Ergan-
ZUNS des Dienstes Wort Gottes, den die Bischöfe un! die Priester eisten
haben Konsequenterweıse ordert auch be1 dieser Gelegenheıit (LEG 35 auch
62) das Konzıl dıe Laıen 2ä7u auf, der Erforschung der christlichen Prinzıpijen
Aaus der Offenbarung mıtzuwirken, das heifßst, durch theologische Studien vielfäl-
tiıger Art Kompetenz für die Erfüllung iıhrer Aufgaben erwerben.

Das /weıte Vatıkanum WAarTr bekanntlıch 1ın nahezu allen AÄußerungen, Konsti-
tutiıonen un Dekreten pastoral ausgerichtet. Unter diesem Aspekt sınd se1ıne
Aussagen generell un ınsbesondere FA 68 Verkündigungsdienst der Laı1en eiıne
einz1ıge Ermunterung, aktıv werden. Es 1st (fast) keine AÄußerung registrie-
FCI, durch die die Laı1en ın die Schranken gewlesen der ıhre Befugnisse ZUuU FEn-

eingeschränkt würden, W1e das 1n der Nachkonzilszeit bıs auf den heu-
tıgen Tag ımmer wıeder geschehen 1St und geschieht. Die konziliare Erklärung
ber dıe gottgewollte eigenständıge Sendung der Laı1en War diese Formulierung
1st keineswegs übertrieben epochebildend, bedeutete S1€e doch den endgültigen
Abschied der Kirche VO der jJahrhundertelang praktiziıerten Subordination der
Laıen den Klerus un besonders dıe kirchliche Hıerarchie.

Allerdings hat CS das Konzıil nıcht vermocht, eıne Definition des Laı1en gC-
ben Die rage, W as INa  - einem Laıen versteht, blieb otten Im (S5
genteıl, INnan merkt dem Konzilstext deutlich die Verlegenheıt seıner Verftasser d
WCCI11 CS 31 lediglich abgrenzend heißt La1en sınd ‚alle Christgläubigen m1t
Ausnahme der Glieder des Weihestandes un: des ın der Kırche anerkannten (ODr-
densstandes“. Es 1St deshalb 21102 verwunderlıch, da die rage „ Was 1STt eın
Laie?“ weıterhıin gestellt WITF'! d

Peter Neuner führt AaUS, das Konzil habe die Unterscheidung zwıschen Laı1en
un Klerikern eher verunklart, Z Beispiel durch die Wiederentdeckung des Be-
rufs des Diakons, der Ja eınerseılts Kleriker iSt;, andererseıts aber oft einem welt-
lıchen Beruf nachgeht. Vor allem greift Neuner eın Argument des Kirchenrecht-
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lers Matthäus Kaıser auf un:! 1st WIe dieser der Überzeugung, die vieltältigen Be-
mühungen, den Laı1en definieren, se]en deshalb gescheitert, weıl die rage
„ Was 1st eın Lajie?“ falsch gestellt se1l Gründe dafür sehen beide 1n der Parallele

den Gesellschaftsordnungen: „Das Analogon für den Begriftf ‚Staatsbürger‘
ware der Begriff ‚Kırchenglied‘, parallel ZU Beamten 1m Staat steht 1n der Kır-
che der Amtsträger. Für den kırchlichen Begriff ‚Laıe’ o1bt 6S 1m staatlıchen Be-
reich eın AnalogonDie Laienpredigt — immer noch ein Tabu?  lers Matthäus Kaiser auf und ist wie dieser der Überzeugung, die vielfältigen Be-  mühungen, den Laien zu definieren, seien deshalb gescheitert, weil die Frage  „Was ist ein Laie?“ falsch gestellt sei. Gründe dafür sehen beide in der Parallele  zu den Gesellschaftsordnungen: „Das Analogon für den Begriff ‚Staatsbürger‘  wäre der Begriff ‚Kirchenglied‘, parallel zum Beamten im Staat steht in der Kir-  che der Amtsträger. Für den kirchlichen Begriff ‚Laie’ gibt es im staatlichen Be-  reich kein Analogon ... Handelnde Subjekte im Staat sind das Volk, sind die Be-  amten, die ‚Nichtbeamten’ sind keine in sich stehende Realität. In kirchenrechtli-  cher Perspektive wird heute die These aufgestellt, daß dem Wort ‚Laie’ keine  kirchliche Realität entspricht.“ Fazit: Der Begriff Laie ist „deswegen nicht defi-  nierbar, weil er irreführend ist“?2.  Karl Rahner war von der Frage nach einer sakramentalen Grundlegung des  Laienstandes her bezeichnenderweise zu einer ganz ähnlichen Antwort gekom-  men: „Der Laie in der Kirche ist durch die Sakramente zwar kein Kleriker, weil  beide eine verschiedene Aufgabe in der Kirche haben ..., aber das gesehen und  gesagt, würde man am besten sagen: Der Laie in der Kirche ist kein Laie, sondern  — ein Ohrist.“?  Vermag man es mithin nicht, den Laien in seiner Eigenart zu definieren, näm-  lich von der des Klerikers klar und eindeutig abzugrenzen, so gilt das erst recht  für die Tätigkeiten beider. Auf diesem Hintergrund konnte es eigentlich nicht  sonderlich schwer sein, den konziliaren Neuansatz bald nach dem Zweiten Vati-  kanum in die Tat umzusetzen, auch und gerade im Hinblick auf eine stärkere Be-  teiligung der - sogenannten - Laien an der Verkündigung.  Befürwortung der Laienpredigt durch die Würzburger Synode  Bei der Frage, wie man bei uns und in anderen Ländern die Impulse des Konzils  aufgegriffen hat, kommen dem Kenner sofort die enormen Schwierigkeiten in Er-  innerung, die schon kurze Zeit nach dem Konzil zugleich mit zahlreichen Re-  formbemühungen einsetzten - zum Teil gewiß auch durch sie hervorgerufen.  Bald war nicht mehr Ermunterung zu Innovationen gefragt, sondern ängstliches  Abwarten, nicht mehr konsequentes Aufnehmen von Konzilsbeschlüssen, son-  dern eher Verzögern der damit notwendigerweise verbundenen Reformen. Der  Hinweis auf angeblich andere Tendenzen in den Konzilstexten, aus denen wegen  ihrer Mehrdeutigkeit ein eindeutiges Plädoyer für solche Reformen eigentlich gar  nicht zu entnehmen sei, wurde zur Regel.  In der Laienfrage sah es in Deutschland und teilweise auch in anderen europä-  ischen Ländern zunächst gar nicht nach einer so zurückhaltenden Aufnahme der  Konzilstexte aus, kamen doch nun in manchen Bereichen tatsächlich Laien, zu-  nächst allerdings nur Männer, in stärkerem Maß zum Zuge, wenn man etwa an  6Handelnde Subjekte 1m Staat sınd das Volk, sınd die Be-
amten, die ‚Nıchtbeamten’ sınd keıine 1ın sıch stehende Realıtät. In kırchenrechtli-
cher Perspektive wırd heute diıe These aufgestellt, dafß dem Wort ‚Laıe’ keine
kırchliche Realıtät entspricht.“ Fazıt: Der Begriff 21 1St „deswegen nıcht defi-
nıerbar, weıl ırreführend ist“2
arl Rahner W ar VO der rage ach eıner sakramentalen Grundlegung des

La1enstandes her bezeichnenderweise eiıner Sanz äÜhnlichen Antwort gekom-
InNnen:;: „Der ale ın der Kırche 1St durch die Sakramente ZWar eın Kleriker, weıl
beide eıne verschiedene Aufgabe 1n der Kırche haben b aber das gesehen un!
ZeESaAZT, würde INa besten Der a1l€e 1n der Kırche 1St eın Laıe, sondern

e1in Christ.“
Vermag INan 6S mıiıthıin nıcht, den Laıen 1n seıner Eıgenart definieren, nam-

ıch VO der des Klerikers klar un eindeutig abzugrenzen, oilt das erst recht
für die Tätıgkeiten beıder. Auf diesem Hintergrund konnte CS eigentlich nıcht
sonderlich schwer se1n, den konzıliaren Neuansatz bald ach dem Zweıten Vatı-
kanum 1n die Tat umzuseTzZen, auch un: gerade 1m Hınblick auf eine stärkere Be-
teiligung der SOgeENANNLEN Laıen der Verkündigung.

Befürwortung der Laienpredigt durch die Würzburger Synode
Be1 der rage, W1€e 11a be] uUu1ls un! 1n anderen Ländern die Impulse des Konzıls
aufgegriffen hat, kommen dem Kenner sofort die CINOTIMNECN Schwierigkeiten 1n Er-
innerung, die schon kurze eıt ach dem Konzıil zugleich mıt zahlreichen Re-
tormbemühungen einsetzten 7ARE e1l gewn1 auch durch S1e hervorgerufen.
Bald WTr nıcht mehr Ermunterung Innovatıonen gefragt, sondern angstliches
Abwarten, nıcht mehr konsequentes Aufnehmen VO  en Konzilsbeschlüssen, SOI1-

ern eher Verzögern der damıt notwendigerweıse verbundenen Reformen. Der
1nwe1ls auf angeblich andere Tendenzen 1n den Konzıilstexten, aus denen
ihrer Mehrdeutigkeit eın eindeutiges Plädoyer tür solche Reformen eigentlich Sal
nıcht entnehmen sel,; wurde ZUr Regel.

In der Laienfrage sah 6S 1n Deutschland und teilweise auch 1n anderen europa-
iıschen Ländern zunächst Ral nıcht ach eıner zurückhaltenden Aufnahme der
Konzilstexte AaUs, kamen doch 1U  e ın manchen Bereichen tatsächlich Laıen,
nächst allerdings 87086 Manner, 1ın stärkerem Mafß ZU Zuge, WE I11L1all eLtwa
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den unıversıtiären Sektor denkt Es yab Lajienhabilitationen un: vereinzelt auch
Berufungen VO Laıen auf theologische Lehrstühle. Vor allem wurde un:! 1€eSs
betraf eiıne wesentlich oröfßere Personengruppe Ende der sechziger Jahre der
Dıplomstudiengang 1ın katholischer Theologie eingerichtet, der ab 1970 den
theologischen Fakultäten 1ın der Bundesrepublık studıiert werden konnte. Daraus
wıederum entstand der Beruft des Pastoralreferenten un: der Pastoralreferentin,
mMi1t dessen Einriıchtung und Umschreibung sıch schließlich die Würzburger Syn-
ode (1971—-1975) befassen hatte.

Das Verdienst dieser Synode besteht ohl bıs heute VOTLr allem darın, die po1n-
tıert aufgebrochenen iınnerkıirchlichen Gegensätze dadurch entschärft haben,
da{fß „Progressive“ un! „Konservatıve“ 1mM deutschen Katholizısmus
geführt wurden. Dabe] machten viele Vertreter beider Gruppierungen die Ertah-
rung, da{ß die vieltfach beklagte Sprachlosigkeit durchaus überwindbar WAar un:
gemeiınsame Interessen un: Zielsetzungen LICU D: Sprache gebracht werden
konnten. Das wirkte sıch sehr vünst1ıg A4US auf die Beratungen un! Beschlüsse der
Würzburger Synode, deren iınofftizieller Name „Deutsches Konzıil“ die hochge-
steckten Erwartungen ahnen 1efß Rückblickend Aälßt sıch > da{fß durch das
yünstıge Klima in Würzburg tür dıe Kırche 1n Deutschland eıne aum durch Ver-
haltenheit gebremste Aufbruchstimmung entstand, ganz ähnlich, W1e€e S1Ee ZESAML-
kırchlich das / weıte Vatikanum inspirıert un!: beflügelt hatte.

Daii Unier den vorgegebenen Umständen die Laijentirage nıcht ausgespart WC1=

den durfte, sondern 1m Gegenteıl präzısıiert un! ach verschiedenen Gesıichts-
punkten erortert werden mulßßste, WTr allgemeıner Konsens. Dabej oing CS VOI-

nehmlich brauchbare Rıchtlinien tür die kırchliche Praxıs 1n den nächsten
Jahrzehnten m1t dem Zıel, dıe Laı1en Männer und Frauen für eıne konstruktive
Arbeit 1n der Kırche mot1ivieren un! eine reibungslose, VO talschem Konkur-
renzdenken freie Zusammenarbeıit aller kirchlichen Gruppen ermöglıchen.

Die Bedeutung dieses Anliegens unterstreicht schon das VO der Synode
verabschiedete Dokument mı1t dem Titel „Die Beteiligung der Laıien der Ver-
kündigung“ *. Diese ınsbesondere A4AaUS pastoralen Gründen wichtige Erklärung
nımmt die allenthalben beobachtende Krise der Predigt un sich
Aun Ziel, die gemeınsame Verantwortung VO Priestern un:! Laıen für den Iienst

Wort (Gsottes stärken.
Deshalb geht G6s ZMerst „dıe Verantwortung der ganzCch Gemeinde für die

Verkündigung“ 216 Diese stellt die theologische Begründung, also dıe Basıs für
das folgende dar (vgl. 310 lle Glieder der Kırche sollen deren miıssı10Narı-
schen Auftrag verwiıirklichen suchen. Der Christ 1STt AT Zeugn1s des Lebens
un: ausdrücklich auch 137 Wortverkündigung beruften. Die Synode hält daher
neben der Weltaufgabe die Mitarbeit der La1ı1en be1 der Wortverkündigung für
bedingt ertorderlıich. In eınem weıteren Schritt geht CS „das Glaubenszeugnis
einzelner Gemeindemitglieder 1m Gottesdienst“ (2:2) Hıer sollen die verschiede-
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nen Fähigkeiten (Charısmen) der einzelnen ZAHT: Entfaltung kommen un für die
Gemeıinde truchtbar werden. Es 1St möglıch un erwünscht, da{ß die (SOTftfes.
dienstgemeinde auf diese We1ise 1mM Glauben gestärkt wırd

Am wichtigsten für die Zukunft der Gemeinden 1St ach Überzeugung der 10
en Mehrheıit der Synodalen der letzte Gesichtspunkt: „Die amtlıche Beauftra-
gUunNng VO La1ıen ZAHT: Predist- (2:3) Das Dokument wünscht nachdrücklich, da{fß
eıne solche Beauftragung gee1gneter Männer un:! Frauen erfolgt. Gemeılnt 1St da-
be1 eiıne ber das chariısmatische Glaubenszeugnis hınausgehende eilnahme e1IN-
zelner qualifizierter Gemeindemitglieder der amtlichen Glaubensverkündi-
SUunz der Kırche. Das Synodendokument Sagl ausdrücklich, eıne solche Beauftra-
-}  y  Uung solle nıcht L1UT für den Wortgottesdienst oder für Gottesdienste ohne
Priester ausgesprochen werden, „sondern ın außerordentlichen Fällen auch inner-
halb der Eucharistiefeier“ 1ne „sichtbare, personale Einheit VO  m} Prediger un:!
Vorsteher“ se1 ZWAar der Eucharistieteier ANSCINCSSCH, „aber nıcht unbedingt NOL-

wendig; 1mM übrıgen 1St ach der Lehre der KıircheDie Laienpredigt — immer noch ein Tabu?  nen Fähigkeiten (Charismen) der einzelnen zur Entfaltung kommen und für die  Gemeinde fruchtbar werden. Es ist möglich und erwünscht, daß die Gottes-  dienstgemeinde auf diese Weise im Glauben gestärkt wird.  Am wichtigsten für die Zukunft der Gemeinden ist nach Überzeugung der gro-  ßen Mehrheit der Synodalen der letzte Gesichtspunkt: „Die amtliche Beauftra-  gung von Laien zur Predigt“ (2.3). Das Dokument wünscht nachdrücklich, daß  eine solche Beauftragung geeigneter Männer und Frauen erfolgt. Gemeint ist da-  bei eine über das charismatische Glaubenszeugnis hinausgehende Teilnahme ein-  zelner qualifizierter Gemeindemitglieder an der amtlichen Glaubensverkündi-  gung der Kirche. Das Synodendokument sagt ausdrücklich, eine solche Beauftra-  gung solle nicht nur für den Wortgottesdienst oder für Gottesdienste ohne  Priester ausgesprochen werden, „sondern in außerordentlichen Fällen auch inner-  halb der Eucharistiefeier“. Eine „sichtbare, personale Einheit von Prediger und  Vorsteher“ sei zwar der Eucharistiefeier angemessen, „aber nicht unbedingt not-  wendig; im übrigen ist nach der Lehre der Kirche ... der Priester nicht allein, son-  dern die ganze Gemeinde Träger der Verkündigung“; schließlich werde „so sicht-  bar, daß es, unbeschadet der Einheit der Sendung, dennoch verschiedene Charis-  men, Dienste und Ämter in der christlichen Gemeinde gibt“ (2.3.3).  Hieraus geht unzweideutig hervor, daß die Synode den Dienst am Wort Gottes  durch Laien für wünschenswert hielt und deshalb deren Verantwortungsbewußt-  sein bezüglich der Verkündigung des Wortes Gottes stärken wollte. Die Synode  spricht keineswegs gezwungenermaßen die Laienpredigt an, sondern im Gegen-  teil deshalb, weil sie die Laien ermuntern, aber auch einfordern will. Das sieht  man deutlich an den Weisungen im Teil 4 des Dokuments („Richtlinien“): Die  Beauftragung bestimmter Laien zum Dienst am Wort soll „organisch aus ihrer  bisherigen Arbeit in der Gemeinde herauswachsen“ (4.1.3); die Pfarrer sollen  „Begabungen, die der Gemeinde geschenkt sind, ausfindig machen und fördern“  (4.2.2); die Bischöfe sollen dafür sorgen, „daß die Laien, die zur Verkündigung im  Gottesdienst geeignet und bereit sind, die notwendige homiletische Ausbildung  erhalten“ (4.2.3). Hier ist offensichtlich nicht nur an hauptberuflich tätige Laien  gedacht, sondern auch an solche, die in den Gemeinden wichtige ehrenamtliche  Dienste verrichten und infolge ihrer Lebensumstände, ihres Engagements und ıh-  rer Begabung zur Wortverkündigung als besonders geeignet erscheinen.  Solche Perspektiven und Vorstellungen entsprachen voll und ganz dem Geist  des Konzils. Zudem hatte die Synode die pastorale Not vor Augen; aus dieser  Not, die bekanntlich auch heute noch besteht, mußten unbedingt Konsequenzen  gezogen werden, sollte die Kirche nicht auf dem wichtigsten Feld ihrer Tätigkeit,  nämlich dem Dienst am glaubenden Menschen, versagen. Schließlich sah man  sich in vollem Einklang mit den Intentionen der deutschen Bischöfe, hatten diese  doch am 18. November 1970, also bereits vor Beginn der Würzburger Synode,  einen Beschluß gefaßt, daß grundsätzlich ein Laie auch in der Eucharistiefeier  695der Priester nıcht allein, SOIMN-
dern die Gemeıiunde JIräger der Verkündigung“; schließlich werde „So siıcht-
bar, da{ß CI unbeschadet der Eıinheit der Sendung, dennoch verschiedene Charıis-
INCN, 1enste un:! ÄITIIZCI‘ 1ın der christlichen Gemeinde xibt“ 2:53)

leraus geht unzweıdeutig hervor, da die Synode den Dienst Wort (sottes
durch La1en für wünschenswert hıelt ‚Oher deshalb deren Verantwortungsbewulßst-
se1ın bezüglich der Verkündigung des Wortes Gottes stärken wollte. Dıie Synode
spricht keineswegs gezwungenermaßen die Laienpredigt A sondern 1m Gegen-
teıl deshalb, weıl S1Ce die Laıen TIMUNtEN,; aber auch eintordern ll Das sıeht
INan deutlich den Weıisungen 1mM Teıl des Dokuments („Richtlinien“): Dıie
Beauftragung estimmter La1en Z Dienst Wort soll „organısch aus iıhrer
bisherigen Arbeit iın der Gemeinde herauswachsen“ die Pfarrer sollen
„Begabungen, die der Gemeinde geschenkt siınd, ausfindig machen un: Öördern“

die Bischöte sollen dafür SOTSZCHIL, „dafß dıe Laıen, die Zur Verkündigung 1m
Gottesdienst gee1ıgnet un bereit sınd, die notwendiıge homiletische Ausbildung
erhalten“ 4.2.3) Hıer 1sSt offensichtlich nıcht L1UT hauptberuflıch tätıge Laıen
yedacht, sondern auch solche, die 1n den Gemeijinden wichtige ehrenamtliche
Dienste verrichten un! ınfolge ihrer Lebensumstände, ihres Engagements un ıh-
Malg Begabung ZUTE Wortverkündigung als besonders zee1gnet erscheinen.

Solche Perspektiven un Vorstellungen entsprachen voll un: SallzZ dem Gelst
des Konzıils. Zudem hatte die Synode die pastorale Not VOT Augen; AaUus dieser
Not, die bekanntlich auch heute och besteht, muften unbedingt Konsequenzen
SCZORCNH werden, sollte die Kırche nıcht auf dem wichtigsten Feld iıhrer Tätıgkeit,
nämlich dem Dienst ylaubenden Menschen, Schliefßlich sah INan

sıch 1n vollem Eınklang mıt den Intentionen der deutschen Bischöfe, hatten diese
doch 18 November 1977/0, also bereits VOT Begınn der Würzburger Synode,
eiınen Beschlufß gefaßt, da grundsätzlıch eın —Je auch ın der Eucharistiefeier
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predigen dürtfe Damıt WTr schon der Weg dafür frel, da{fß das Synodendo-
kument mı1t breiter Mehrheıit verabschiedet werden konnte.

Römische Intervention

Kurz VOT der geplanten Verabschiedung unterbrach jedoch überraschenderweiıse
eın Schreiben der römiıschen Kleruskongregation diesen Proze(ß. Darın hıefß CS,
die Synode habe keine Kompetenz YARhE Entscheidung ber die Laienpredigt, da
1€eSs eıne rage sel, die die Gesamtkirche betreffe; der Synodentext verstoße
Kerdem das geltende Kiıirchenrecht. uch der Beschlufß der Deutschen Bı-
schofskonferenz DEK) VO  — 1970 musse revıdiert werden.

Dıie Bischöte soliıdarısıerten sıch daraufhıin Anfang 1973 mı1t der Synode. Am
Februar 19/3 bat die DBK die römische Kleruskongregation, die fehlende

Kompetenz ZUuU Erlafß des Synodenbeschlusses 1mM Wege der nachgängıgen Kom-
petenzzuweısung mıiıttels der Approbation durch den Hl Stuhl erteılen. Es
tolgten sehr schwierige Verhandlungen. Die erneufte Stellungnahme der Klerus-
kongregation bestand schließlich 1ın eiınem Antwortschreiben („Reskript‘)? VO

November 1973 Es yab den Diözesanbischöfen zunächst tür 1er Jahre das
Recht, La1i1en bestimmten Voraussetzungen m1t der Predigt beauftragen.

Darauthin erliäifst die DBK auf ihrer Vollversammlung 1m März 1974 „‚Rıchtli-
1en für die Beteiligung der La1en der Verkündigung 1n den Diözesen der Bun-
desrepublik Deutschland“ ©, wobe!l sS1e sıch CNS das römische Reskript halt
Zwangsläufig enthalten diese Rıichtlinien Verordnungen darüber, W as eın Laıe,
der ZANT.: Predigt zugelassen werden soll, Voraussetzungen miıtzubringen habe
Man erkennt leicht, da{fß in den Richtlinien nıcht 11427 eın anderer Ton vorherrscht
als 1n dem 1U fast zeitgleich veröffentlichten Synodendokument, sondern eın
ganz anderer Gelst: Aus der Ermunterung der Laıen, auf rund ıhres vollgültigen
Gliedseins Leib Christı Verantwortung tür den Dienst Wort Gottes
übernehmen, sınd enggefafßste Anweısungen geworden, dıe StIrenNg beachten
sınd, WEECNN 11a enn 1n seltenen Ausnahmefällen jemanden ZU Predigtdienst
zuläfßt.

arl Lehmann beklagte damals die „Not der zweıgleisıgen Orientierung“ / 1n
den beiden Dokumenten. Ewald Berning un! olf Zertafß urteıilten: „Unter dem
Strich betrachtet, sınd die Chancen für eine Beteiligung VO La1en der Verkün-
dıgung heute Juristisch un! atmosphärisch schlechter als VOT der Synode. Jur1-
stisch sınd die heutigen Rıichtlinien engherziger als dıie Regelung VO  a 19/0; der
synodale Proze(ß hat 1m Endetfekt nıcht A AU geführt, da{ß eine CC Praxıs kon-
struktıv aufgegriffen un! geordnet wurde, sondern dazu, dafß aum begonnene
Inıtıatıven durch ein umständliches Reglement entmutigt un behindert WUuT-

c 8den.
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Das heutige Dılemma

Diese Entwicklungstendenz behielt schließlich die Oberhand. Die „ad exper1-
mentum“ gegebene römiısche Erlaubnis 74006 Laienpredigt ausnahmsweise auch 1n
der Eucharistiefeijer wurde ZWar bıs 1983 verlängert, 1aber ach Inkrafttreten des

Kırchenrechts November 1983 außer Kraft DSESECLZL. Das be-
deutet: Dıie Laienpredigt 1St seither 1n der Eucharistiefeier römischerseits verbo-
ten. Das Verbot scheint 1n den deutschen Dıözesen unterschiedlich gehandhabt

werden. Eınige bischöfliche Ordinarıiate halten sıch sehr strikt daran bıs hın
zAERE Androhung dienstrechtlicher Konsequenzen 1m Übertretungsfall. Dadurch

sıch beispielsweise eın Pastoralreferent der Getahr auUs, selne Stelle verlie-
F un:! werden, W ds als Familienvater aum riskieren annn

Gelegentlich wırd darauf hingewiesen, da{ß Canon 766 1mM Kırchenrecht
doch orundsätzlich die Laienpredigt erlaubt un:! lediglich die „Homilie“ 1n der
Eucharistiefeier verboten sel1 (can 767) Zudem hätten viele Biıschöfe 1n ihrer DE
Ozese für die Fälle, ın denen der zelebrierende Priester oder En anderer Priester
oder Dıakon nıcht iın der Lage seı1en, die Homiulie 1n der Me(ifeier halten, die
Möglıchkeit eröffnet, da{ß VO einem Laıen Mann oder Tau Anfang der
Mef{fisfeijer eın geistliches Wort 1ın orm eıner Statiıo gesprochen werde Dıie eut-
schen Bıschöte wıesen zudem 1ın einem „Pastoralen Wort Z1A1 Beschluß der \
enpredigt“ 10 VO Februar 1988 auf die Möglıchkeit des „vorbereıtenden Pre-
digtgesprächs“ hın, dem selbstverständlich auch Laıen eingeladen sel]en.

Leider erweısen sıch solche Konzessionen als blofße Beschönigungen mıt ger1n-
SCIN Wert für UÜHSeETE Gemeıinden:; S1e haben wen12 mı1t der Realıität Cun, W1e€e die
Praxıs der etzten Jahre hinlänglich ze1gt, seıtdem die Predigt VO Laıen 1n der
Me(feier verboten ANE

Di1e Eucharistiefeier Sonntag 1sSt der Hauptgottesdienst der Kırche und
vielfach ob das dem Ideal VO Gottesdienst entspricht, 1St ler nıcht erortern

die einz1ıge Gottesdienstform, die normalerweise 1n den Gemeinden üblich 1St
Der orundsätzlıche Ausschlufß der Laıen VO Predigtdienst auch dann, WECNN s1e,
WwW1e die Pastoralreferenten un: -referentinnen, hauptberuflich tätıg sınd, mu{( die
einzelnen, Ja die Berufsgruppe entmutıgen un VO ıhr als diskriminierend
empfunden werden. Obendrein wırd dieses Verbot für die Priester beim immer
katastrophaler werdenden Priester- un: Predigermangel eıner unzumutbaren
Belastung.

Eın „geıistliches Wort“ Oorm eiıner Statıo Anfang der Eucharistiefeier
1St eın Ersatz für die Predigt un:! außerdem die Laıen, die dafür ohnehin
1ur 1n begründenden Ausnahmeftällen die bischöfliche Erlaubnis bekommen,
ebenfalls herab Von den Gemeinden. werden solche Praktiken erfahrungsgemäfß
als „billıger Ersatz“ für den priesterlichen Diıenst empfunden, weıl der Unter-
schied schon optisch allzusehr 1Ns Auge fällt.
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Der Eindruck peinlicher Wiıdersprüchlichkeit drängt sıch schließlich auf,
INan 1m „Pastoralen Wort“ der deutschen Bischöfe den 1NweIls Au VT

bereitenden Predigtgespräch“ lıest, dem offensichtlich auch Laıen (Laientheo-
logen?) hinzugezogen werden können. Man fragt sıch, w1e die Predigtgespräche
gehandhabt werden sollen: Ist ernsthaft daran gedacht, da{ß Laı1en autorisiert W CI -

den, den Priester 1ın vieltältiger Hinsıcht ber Inhalt un!: orm seıiner Predigten
beraten, da{fß S1e selbst aber nıe die Predigterlaubnis erhalten?

Wıe 1sSt das eigenartıge Lavıeren, das sıch JeT: beobachten lafst, mot1iviert? Be]l
der Antwort auf diese bedrängende rage 1st selbstverständlich ımmer wıeder
bedenken, da{fß CS bei der Predigt 1n der Fucharistiefeier nıcht irgendeıine
Randfrage geht; vielmehr siınd das Zentrum des Gottesdienstes un! die pastorale
Tätıgkeıit der Kırche mi1t SaANZCIN Gewicht betrotten.

Diıe Liturgiekonstitution des Konzıls hat den Wortgottesdienst ‚Jisch des
Wortes (SOttes” neben der Fucharistieteier / Täsch des Mahles“ als die beiden
Hauptteile der Messe TICUu 1NSs Licht gehoben. DDas wichtigste Element des NWort-

yottesdienstes wıederum 1ST die Verkündigung der Frohen Botschaft un!: deren
Auslegung. Theologisch leicht einsichtig machen 1st zudem, da{ß die Ausle-
SUu1 des Evangeliums, also der Dienst Wort Gottes, un! die Fucharistiefeier
aufs ENSSTE zusammengehören un! normalerweıs VO eın un demselben Vorste-
her der SaNzZCH Feıer, also dem Priester, vollziehen sind Hort 1111l den ben
zıtierten Text des Synodendokuments ber die Laienverkündigung och einmal
„eıne sıchtbare personale Finheıit VO Prediger und Vorsteher 1St der Fucharistıe-
ftejer aANZSCMCSSCIL, aber nıcht unbedingt notwendig“ 1sSt damıt ZU

eıiınen dem iımmer schon geltenden un:! erlaubten Usus Rechnung ra  > da{ß
eın anderer Priester oder auch eın Diakon des zelebrierenden Priesters die
Predigt übernehmen annn Zum anderen eröffnet diese nıcht beanstandete Praxıs
1aber auch grundsätzlich die Möglichkeıit für die UÜbernahme der Predigt durch e1-
nenNn AWAB| ausgebildeten und bevollmächtigten Laıen.

Mıt den beiden Charakteristika „ausgebildet“ un:! „bevollmächtigt“ 1st eıne Hr-

klärung dafür angedeutet, das Kirchenrecht nıcht erst 1m Codex VO  ' 1983
restriktıv m1t der Laienpredigt vertährt. Hiıstorischer Hintergrund sınd ımmer

och die üblen Erfahrungen mı1t der Laienpredigt 1m Mittelalter un die heftigen
Auseinandersetzungen arum 11 Der Versuch VO wen1g der Sal nıcht dafür aA115=

gebildeten un! nıcht bevollmächtigten Laıen, öffentlich der 1n kirchlichen Kau-
LLLCINL predigen, endete m1t einem strikten Verbot für die Laıen, me1st e1n-
schliefßlich der Ordensleute, sOweılt s1e nıcht Priester Dieses Verbot wirkt
bıs heute ach Es 1St ındes offensichtlich, da{fß solche Mafßnahmen 1n M SETGI Zeıt
völlig grundlos sınd FEınen Sturmlauft auf die Predigt VO SaNZCI Scharen VO

La1en w1e€ 1m Mittelalter wiırd 6S mı1t Sıcherheıit heute nıcht geben.
Selbstverständlich würde die Laienpredigt WwW1e€ se1it eh un JE die der

Kleriker bischöflicher Aufsichtspflicht stehen. Dadurch un nıcht zuletzt
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durch Erfahrung un: Urteil des Pfarrers un: des Pfarrgemeinderats, die ebenfalls
ıhr Votum abzugeben hätten, waren Kırchlichkeit un theologische Kompetenzdes Predigers leicht testzustellen. Es ware daran denken, die fähigstenden hauptamtlichen Laientheologen, spezıell den Pastoralreferenten
un: -referentinnen, 1n einem rechtlich geregelten Auswahlverfahren mıi1t dem Pre-
digtdienst beauftragen. Davon liefße sıch be] geschickter Handhabung durch-
aus eiıne generelle Verbesserung dieses Diıenstes erhoffen, eın Effekt, den die Syn-ode mı1t der Ermunterung un! geplanten Verpflichtung der Laıen ZUuU Predigt-dienst ausdrücklich anstrebte.

W €e1 nachrangige, doch gleichwohl erwägende Gründe tür eıne Rücknahme
der Restriktionen kommen heute, ber eın Jahrzehnt ach dem Verbot,; hinzu.
Die hauptberuflich tatıgen Laientheologen haben sıch auf den verschiedenen Fel-
ern ıhres pastoralen Dienstes iınzwıschen durchweg schr bewährt. Ist diesen
Theologinnen un: Theologen, die vielfach iınzwiıischen ıhr Lebensjahr erreicht
oder überschritten haben, ZUZUMULTCN, da{fß S1Ee ıhr SAaNZCS Berutsleben lang 1ın schr
untergeordneten Posıtiıonen verharren mussen, W as sıch ZUuU nıcht geringen e1]
darın zeıgen würde, da{fß S1e VO zentralen Dienst der Verkündigung lebenslangausgeschlossen blieben?

Der andere Grund 1St für die Gemeinden ungleich gewichtiger: Der Priester-
mangel hat 1ın den etzten zehn Jahren rapıde ZUSCHNOMMECN; ein Ende dieser Ent-
wicklung 1St nıcht abzusehen, un ZWAAr auf lange Sıcht Sınd die Gründe, die Cn
SCHh die Laienpredigt 1n der Eucharistiefeier sprechen, wirklich bedeutsam, da{fß
der sehr häufig schon Jetzt beobachtenden CHOTLHIEH Überlastung der Priester
auf keinen Fall durch den Predigtdienst eines 1n der Pastoral bewährten Laıen gC-
SCHNSCSLEUET werden darf, auch annn nıcht, WECeNN die Gemeinde eıne Statıo als
billigen Ersatz un! als Unzumutbarkeit empfindet? Dieser rund wlıegt deshalb
sovıel schwerer, weıl 68 be]1 der Laienpredigt selbstverständlich nıcht 1ın ErStier F:
Nn1ıe die subjektiv zutriedenstellende Tätıgkeit eıner kirchlichen Berufsgruppe,
1n UÜHSCETGEN Fall also der hauptamtlıich tätıgen Laıen, geht; auch nıcht allein
die überlasteten Priester, notwendıg deren Entlastung zweıtellos IStT Man mMu
vielmehr deutlich sehen, da 6S 1n CISFtET Lıinıe die Gemeinden geht, un: ZW ar

deren Recht auf vollgültige un: ANSCINCSSCHC Verkündigung des Wortes (7Ööf-
Les Diese gul W1e€e möglıch gestalten, mMuUu eın Hauptziel der kiırchlichen DPa-
stora] se1N, doch Zeıten des Niıedergangs der Predigt ımmer auch Zeıiten
des Niıedergangs der Kıirche selbst.

Überdenkt INan 1m Licht dieser Argumente och einmal die Maotive für das
Verbot der Lai:enpredigt 1n der Eucharistiefeier, annn CS Nur eıne Schlufßfolge-
LUNg veben: Dıie Gründe für das generelle Verbot sınd nıcht überzeugend, 1mM (3
genteıl: Die Predigterlaubnis für kompetente, erfahrene un: 1n ihrem pastoralen
Dıienst bewährte La:entheologen ist der Menschen wiıllen eın Gebot der
Stunde. Das Kırchenrecht spricht dagegen? Es 1St PCI definıtionem menschliches
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Recht, das den Menschen 1n der Kirche dienen hat. Daraus erg1bt sıch die Not-
wendiıgkeıt, 6S veränderten Sıtuationen und Ertordernissen aNZUPaSSCH.

Als etztes 1St auf eın Bedenken einzugehen, das anscheinend nıcht wenı1ge VeEI-

anlafßt, dem Verbot zuzustimmen. Es besteht die Sorge; durch die Predigterlaub-
nN1s für Laientheologen, womöglıch verbunden mıt der Übertragung weıterer Be-
{ugZn1Sse s1e, ELW der auf- un! Trauvollmacht, werde der Unterschied A0

Beruf des Priesters mehr un! mehr verwischt. Darauf 1St antwortien Bleibt 6S

bei einer Predigterlaubnis, die, W1e dargelegt, ach gewissenhafter Prüfung C1-

tolgt, 1St diese Geftahr WE iNnan enn VO eıner Geftfahr sprechen 11 4a1ln
gegeben. i1NeEe andere Sıtuation mMag gzewifs durch zusätzliche Befugnisse 1m sakra-
mental-liturgischen Bereich entstehen. Es könnte annn 1n der Tat für einen 74 Z
wöhnlichen Gottesdienstbesucher bzw. eın gewöhnliches Gemeindemitglıed 1M-
99A6 schwierıger werden, den hauptamtlichen Laı1en 1n seınen Funktionen VO

Priester unterscheıiden. Es lıegt der Kirchenleitung, W1€ sS1e dieses Problem
löst Dabei steht sS1e aber augenscheinlich VOT tolgender Alternative: Entweder s1e
verzichtet auf den notwendigen Dienst dieser Theologen un! Theologinnen

der bisher bestehenden Ordnung willen, der S1C eröfftnet iıhnen, W as ohnehin
ımmer dringlicher wiırd, den Weg SA: Ordinatıon für iıhren jeweilıgen amtlichen
Dienst.

Der Zugang Zu Verkündigungsdienst für gyee1gnete, hauptberuflich tatıge
La1en erscheıint heute als eın unumgänglıcher Schritt, die VO Zweıten Vatikanı-
schen Konzıil nachdrücklich erklärte und VO  - der Würzburger Synode bekräftigte
Y 141€ Sıcht des Laienstands 1mM Leben der Kırche 740 verankern. Nur WEeNN das DEn
lingt, 1St die Kırche als 1n der Lage, ıhren umtassenden Heilsauftrag C1-=-

füllen.
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